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§ 305 BSVG Einmalzahlung fur das
Jahr 2007

BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Allen Personen mit gewohnlichem Aufenthalt im Inland, die im Janner 2007 Anspruch auf eine oder mehrere
Pensionen haben, gebiihrt fur das Jahr 2007 bei Pensionen bis insgesamt pro Person von 1.380,- € pro Monat
eine Einmalzahlung von 60,- €, bei Pensionen bis insgesamt pro Person von 1.920,- € pro Monat eine
Einmalzahlung von 45,- € und bei Personen mit insgesamt pro Person héheren Pensionen eine Einmalzahlung
von 25,- €. Die Einmalzahlung ist kein Pensionsbestandteil, sie ist aber zusammen mit der jeweils (hochsten)
laufenden Pensionszahlung zum 1. Februar 2007 auszuzahlen.

2. (2)Die Einmalzahlung gilt nicht als Nettoeinkommen im Sinne des§ 140 Abs. 3. Von der Einmalzahlung sind keine
Beitrage zur Krankenversicherung zu entrichten.

In Kraft seit 23.12.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/140
file:///

	§ 305 BSVG Einmalzahlung für das Jahr 2007
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


